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Hier: Ablauf eines Schulversäumnisverfahrens nach §43 Abs. 1 SchulG  

 

 

 
1. Elternanschreiben     

 Mitteilung der Fehltage 

 Aufforderung, schriftliche Entschuldigung vorzulegen 

 gleichzeitig schriftliche Information an das Jugendamt   

 

Kooperation mit dem Jugendamt 

 Formblatt mit Name, Anschrift, 

Fehlzeiten, vermutete 

Ursachen, Zusammenhänge, 

bisherige schulische 

Maßnahmen 

 Jugendamt sucht Gespräch mit 

allen Beteiligten (Eltern, 

Schüler/-in, Schule) 

 Jugendamt gibt Rückmeldung 

an Schule  

 

 

2. Elternanschreiben per Postzustellungsurkunde 

 Mitteilung der Fehltage 

 Erläuterung der bisherigen Maßnahmen 

 Androhung der zwangsweisen Zuführung 

 

 

3. Antrag auf zwangsweise Zuführung 

 an das Ordnungsamt der Gemeinde Hövelhof 

 wenn Schüler/-innen innerhalb von drei Tagen nach Zustellung des  

2. Elteranschreibens die Schule nicht wieder besuchen 

 

 

4. Elternanschreiben mit Anhörungsbogen 

 Feststellung der Fehltage 

 Zusendung eines Anhörungsbogens zur schriftlichen Stellungnahme 

 Androhung das Schulamt zu informieren zur Veranlassung eines Bußgeldes 

 

 

5. Versäumnisanzeige an das Schulamt 

 Anzeige der Fehlzeiten 

 Kopien der bisherigen Gesprächsprotokolle, Mahnungen etc. 

 Antrag auf Festsetzung einer Geldbuße 

gem. 126 Abs. 1 Ziff.2 und Abs. 2 SchulG  

 

 


